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BEGRUNDUNG

zun Bebauungsplan ''Bannzäune Westlb

l Erfordernis der Planaufstellung und Einfügung i.n die Bauleit
planung

Die Gemeinde Gönnheim hat in den letzten Jahren - gemessen an der
allgemeinen Baulandentwicklung - so gut wie gar keine neuen Wohn-
bauflächen ausgewiesen und erschlossen. Ein relativ großes Bauge-
biet, welches im Flächennutzungsplan als solches ausgewiesen war,
wurde bis auf weiteres zurückgestellt, da zum Teil außerordent-
lich große Schwierigkeiten bei der Entwässerung des Gebiets zu
erwarten waren, zum anderen aber auch der Renaturi.erung des
Schwabenbaches in di.eßen Bereich Vorrang eingeräumt worden ist

r'3 Aus diesem Grunde, hauptsächlich aber wegen der großen Anzahl von
Bauwilligen, zum größten Teil aus den Reihen der Bürger der Ge-
meinde Gönnheim, wurde vom Gemeinderat beschlossen, den Bereich
UBannzäune Wesen als Wohnbaufläche auszuweisen. Die Baulandreser-
ven, insbesondere die Baulücken in der Gemeinde Gönnheim sind in-
zwischen erschöpft

In Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Wachenhei.m wurde zum
Zwecke der eigenen Entwicklung i.n die derzeit laufende Änderung
des Flächennutzungsplanes das Bebauungsgebiet "Bannzäune Wesen
aufgenommen. Die Erstellung des Bebauungsplanes und di.e Änderung
des F[ächennutzungsplanes geschehen im Para].]e]verfahren.

Mi.t der Festsetzung des Baugebietes als uallgemeines Wohgebiet'i
(WA) im Sinne des S 4 Baunutzungsverordnung ist dem Entwick].unis
gebot des S 8 Abs. 2 BauGB Rechnung getragen, da auch im F].ächen
nutzungsplan di-ese Fläche als Wohnbaufläche ausgewi.eßen wird.

2 Bestehende Rechtsverhältnisse und Abgrenzung des räumlichen Gel
tungsbereiches

Für das Plangebiet besteht bisher noch kein rechtsverbindlicher
Bebauungsplan. Die Grundstücke im Geltungsbereich befinden sich
ausschließlich im Privatbesitz .

Die Begrenzung des Plangebietes wird im wesentlichen durch die
bereits vorhandene umgebende Bebauung bzw. im Norden durch den
Verlauf eines Wirtschaftsweges beste.mmt. Im Osten, Süden und im
Westen wird das Baugebiet durch vorhandene Wohnbebauung abge-
grenzt. Jenseits des Wirtschaftsweges im Norden befindet sich i.m
westlichen Bereich der Friedhof und im östlichen Anschluß daran
landwirtschaftlich genutzte Fläche(Weinberge)
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3. Der Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsberei
ares des Bebauungsplanes
Die im Plan befindl i.chen Grundstücke sind ausschli.eßlich land-
wirtschaftlich genutzt. Teilweise als Ackerfläche, teilweise als
Weinberg. Nennenswerter Baumbestand ist im Geltungsbereich nicht
erkennbar. ebenso befinden sich dort keine Natur- oder Kultur-
denkmäler

Der umgebende Baubestand stellt sich im wesentlichen als ein- bis
zwei.geschossige Ein- und Zwei.familienhausbebauung in offener Bau-
weise dar. Die Grundf]ächen- und Geschoßf]ächenzah]. in der Umge-
bung bewegen sich i.nnerhalb der Werte bis 0,4 bzw. bis 0,8. Im /
Osten grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ''Gartenweg" L
an das Plangebiet. Die übrigen angrenzenden bebauten Flächen be-
finden sich im unbeplanten Innenbereich.

4 Erschließung und Versorgung

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die im We-
sten angrenzende "Bahnhofstraße" bzw. über die nittelbar im Süden
angrenzende "Bismarckstraße". Die inneren Erschließungsstraßen
sollen als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet werden. Die
Breite der Erschli.eßungsstraßen betragen zwischen 5,50 m und 6,50
m. Die Straßen selbst bieten damit auch ausreichend Platz für den
ruhenden Verkehr. der zum Teil an den Straßen in Längsaufstellung
an den Rändern vorgesehen ist, zum anderen Tei.l aber auch konzen-
triert an verschiedenen Parkplätzen im Planbereich.

Die Wasser- und Stromversorgung erfolgt über Anschlüsse aus der
nBähnhofstraße'' und der "Bismarckstraße" . Versorgungsträger für r'\
die Wasserversorgung ist der Wasserzweckverband Friede].sheimer \-/
Gruppe und für die Stromversorgung sowie für die
Straßenbeleuchtung die Pfalzwerke Ludwigshafen.

Die Entsorung der anfa].lenden Ab- und Oberflächenwässer erfolgt
durch einen zu verlegenden Trennkanal mit Anbindung an den Haupt
sammler i.n der "Bismarckstraße" bzw. an den vorbeifließenden
Schwabenbach .
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5 Bauliche und sonstige Nutzung

Das gesamte P].angebiet wird als ''Allgemeines Wohngebiet'' (WA)
festgesetzt. Im gesamten Gebiet herrscht die offene Bauweise vor,
bzw. in einem Tei.lbereich eine besondere Bauweise. Im großen und
ganzen si.nd lediglich Einzel-, Doppelhäuser, bzw. Reihenhäuser
zugelassen. Im gesamten Plangebiet wird die Zahl der Wohnungen
auf maximal zwei Wohnungen pro Gebäude beschränkt. Diese Festset-
zungen entsprechen im übrigen der umgebenden Bebauung.

f'3
6 Grünordnung

Unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes wurde das Land-
schaftsarchitekturbüro Valentin, Ebertsheim, mit der Erstellung
eines landespflegerischen Planungsbeitrages beauftragt. Dieser
landespflegerische Planungsbeitrag ist Bestandteil des Bebauungs
p ]. anes .

7 . Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Die geschätzten Kosten für di.e Erschl i.eßung betragen

Straßenbau 1 . 200 . 000 , DM

DM

DM

DM

Beleuchtung 70 . 000 ,

Entwässerung 700 . 000 ,

350 . 000 ,Versorgung
(Wasser und Strom)

Di.e Umlegung der Kosten erfolgt auf der Grundlage des Baugesetz-
buches, des Kommunalabgabegesetzes sowie der allgemeinen Versor-
gungsbedlngungen der Versorgungsträger für Wasser und Strom. Der
Erschließungskostenaufwand für die Geneinde Gönnheim beträgt 10 %
des Gesamtbetrages, der sich aus den Kosten für Straßenbau und
Beleuchtung zusammensetzt = 127.000,-- DM.

8 Planverwirklichung

Zur Planverwirklichung ist die Durchführung, insbesondere die
Einleitung eines Umlegungsverfahrens nach den entsprechenden Vor
schriften des Baugesetzbuches erforderl i.ch.

/4



9 . Anlagen zun Bebauungsplan

Landespflegerischer Planungsbeitrag des Landschaftsarchitektur
büros Valtenin aus dem Jahre 1993

Gönnheim. im März 1993
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LANDESPFLEGERISCHER PLANUNGSBEITRAG ZUM BEBAUUNGSPLAN

"BANNZÄUNE-WEST" , GEMEINDE GÖNNHEIM

ERLAUTERUNGSBERICHT

l Ei nl e i tung

1.1. Darstellung des Vorhabens

Die Gemeinde Gönnheim beabsichtigt Im Norden ihres Gemeindegebietes in
der Gemarkung "Bannzäune-West" eine ca. 3,6 ha große, überwiegend durch
Weinbau genutzte Fläche, als Bauland zu Verfügung zu stellen. Das Pla-
nungsgebiet grenzt im Westen, Süden und Osten an bereits bestehende Be-
bauung an, lediglich im Norden trifft es auf die offene Feldflur

1.2 Aufgabenstel lung und Zielsetzung des landespflegerischen Pla
nungsbeitrages

Hinter allen Bemühungen der Landespflege nicht nur in der Bauleitplanung
stehen die Ziele des Naturschutzes und der Landespflege, wje sie im Lan-

despflegegesetz von Rheinland-Pfalz in $ 1 formulier't sind. Hiernach sind
Natur und Landschaft Im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu
schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß

1. die Lejstungsfähjgkelt des Naturhaushalts,
2. die Nutzungsfählgkeit der Naturgüter,
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzungen für seine Echo
lung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind.

Dle örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele
werden im Bebauungsplan festgesetzt. Da ein Bebauungsplan Im allgemeinen



die Grundlage für Eingriffe in Natur und Landschaft darstellt, muß {n der
Planung auch dargestellt werden, aus welchen Gründen von den
landespflegerischen Zielvorstellungen (nach $ 17 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2) ab-
gewichen wird und wie Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermie-
den und unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen werden sollen.

Hieraus werden die grünordnerischen Festsetzungen nach $ 9 Abs.l Satz l
Nr. 4, 5, 10, 15, 18, 20 und 25 BauGB entwickelt und in den Bebauungsplan
i ntegri ert .

Der genaue Verfahrensablauf ist in der Verwaltungsvorschrift "Land
schaftsplanung {n der Bauleitplanung" vom 6. Mai 1991 festgelegt



2 Ausgangslage

Grundlage des landespflegerjschen Planungsbeltrages ist eine Beurteilung
des Ausgangszustandes. Hierbei werden die natürlichen Landschaftsfakto-
ren, dje Nutzungen sowie die Vorgaben der übergeordneten Planungen für
den Planungsraum berücksichtigt.

2. 1. Naturräuml sche Einordnung

Das Planungsgeblet befindet sich am westlichen Rand der naturräumlichen
Haupteinheit 22 "Nördliches Oberrhelntiefland" und {st Teil des "Vorder-
pfälzer Tieflandes" (221). Es ist der naturräumlichen Untereinheit
"Bühler Lößplatte" (221.6) zuzuordnen, welche als nahezu eben, mit nur
geringer Neigung nach Nordosten, beschrieben wird. "Dje Böhmer Lößplatte
wird durch einige breite, westöstlich gerichtete Bachsenken gegliedert,
welche nur schwach (max. 5m) eingetieft sind. Das den Untergrund der
Platte bildende Schottermaterial ist überall von einer Lößdecke überzo-
gen, die eine Mächtigkeit von mehreren Metern aufweist; nur in den Bach-
senken werden Schotter und Löß von schmalen, humosen Auenlehmbändern
überlagert." (Naturräumliche Gliederung Deutschland; Blatt 160 Landau
i .d. Pfalz)

f'h

2.2. Geologie und Böden

r'= Der geologische Untergrund wird gebildet von plejstozänen Lößsedlmenten,
welche in wechselnden Schichtdlcken dle Kaese und Sande bzw. Kalkstelne
und Kalkmergel des Tertiär überdecken.

Der Bodentyp des Planungsgebietes wird nach der Bodenkarte von Rheinland-
Pfalz als braungrauer Tschernosem beschrieben, die Bodenarten sind
schluffiger Lehm bis schwach toniger Lehm. Der Boden Ist gekennzeichnet
durch folgende spezifische Bodeneigenschaften: sehr hohe nutzbare Feldka-
pazität des effektiven Wurzelraumes (Wasserspeichervermögen), hohe
Wasserdurchlässlgkelt und mittleres physikochemisches Flltervermögen. Die
potentielle Ertragsfähigkeit ist hoch, bei geringer aktueller Erosionsge-
fährdung. Der mittlere Grundwasserabstand beträgt mehr als 3 m

Da der Schwabenbach mlt seinem im tJberschwemmungsbereich auftretenden
Auenpseudogleyen und Auengleyen und den daran angrenzenden Kolluvien das



Planungsgebjet im Süden beinahe berührt, muß hier mit veränderten Boden-
eigenschaften gerechnet werden. So kann vor allem die Wasserdurchlässig-
kelt des anstehenden Bodens und das Wasserspeichervermögen geringer sein
als Im übrigen Untersuchungsbereich.

2 . 3. KI ima

Das Klima {st {m gesamten Vorderpfälzer Tiefland mit mehr als 9'C im Jah-
resmittel und einer Durchschnittstemperatur von ca. 16"C während der
Vegetationsperlode ausgesprochen mild. Der mittlere Jahresnjederschlag
liegt bei 560 - 580nxn, die Hauptwindrichtung ist West bis Südwest

Klejnkllmatisch muß mit geringen Abweichungen der oben beschriebenen Kli-
madaten gerechnet werden. Nach abstrahlungsreichen Nächten kann es hier
infolge starker Abkühlung der bodennahen Luftschichten zu Kaltluftansamm-
lungen Im Bereich der umgebenden Bebauung (Abflußhindernis) kommen.

()

2.4. Nutzungen

Das Planungsgebiet unterliegt heute überwiegend einer intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung. Auf dem weitaus größten Tell wird Weinbau
betrieben. Die regelmäßigen Reihen der Weinstöcke werden etwa in der
Mitte der Untersuchungsfläche von einer noch sehr jungen, ca. 8m breiten
Brachfläche unterbrochen. Im Süden liegen einige Kleingärten und ein Hüh-
nerstall mlt eingezäuntem Auslauf tJ
Dje südliche Grenze des Planungsgebietes bildet ein unbefestigter Weg,

welcher sowohl als fußläufige Verbindung zw. dem Neubaugebiet Im Osten
und dem alten Ortskern genutzt wird, als auch einen rückwärtigen Zugang
zu den Gärten und Gehöften entlang der L 525 ermöglicht.

Im derzeit noch gültigen FNP der VG Wachenhelm Ist das Planungsgebjet
noch als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen, jedoch mit Pfeilen
versehen, welche eine mögliche Erweiterung der Siedlungsfläche in diesem
Bereich andeuten. Eine Umwidmung der Fläche {n geplante Wohnbebauung wird
derze it betrl eben .



2.5 Vegetation (vergl auch Karte 'Biotoptypen')

Zwischen den einer intensiven Nutzung unterliegenden Rebstöcken kommt je
nach Bewirtschaftung der einzelnen Parzellen entweder Gras, "Unkräuter"
oder gar kein Bewuchs auf

Auch der Aspekt der jungen Brache wird von Ackerunkräutern bestimmt. Ne-
ben verschiedenen Gräsern, Diesteln, Löwenzahn und Ehrenpreis findet sich
dort vor allem die als typisches Weinbergsunkraut bekannte Vogelmiere
( Std lana media) .

Von den im Süden des Planungsgebietes gelegenen Gärten unterliegen zwei
einer intensiven Pflege und Nutzung, welche keine Wildkräuter und auch
nur wenige Blumen duldet. Ein weiterer scheint vor kurzem aufgegeben wor-
den zu sein , sodaß sich hier neben den noch vorhandenen Beerensträuchern
eine dichte Gräser- Kräuterflur entwickeln konnte

Zu erwähnen {st noch der Auslauf des Hühnerstalls, ebenfalls Im Süden des

Untersuchungsraumes gelegen, welcher keine Bodenvegetation aufweist, in
dessen Mitte jedoch eine großer Wa]nußbaum steht, weicher einen großteil
des Fre i laufs überschattet

An weiteren Gehölzen Im Untersuchungsraum sind die Obstbäume (l Kirsche,
8 Pfirsiche, l abgestorbenen Pfirsichbaum) entlang des unbefestigten We-
ges an del" Südgrenze zu nennen, einige Holunder und Fljedersträucher im
Bereich der Gärten, sowie eln Essigbaum, welcher an det" Westgrenze auf
Höhe der Hohegasse seinen Standort hat. Die Pfirsichbäume sind in einem
z.T. recht schlechten Gesundheitszustand (einer ist bereits abgestorben),
was einerseits auf Ihr Alter, andererseits auf ihren recht beengten
Standoi''t direkt am Mauerfuß zurückgeführt werden kann.

Den unbefestigten Weg an der Südgrenze des Planungsgebiets begleitet bei-
derseits ein ca. Im breiter Gräser-Kräuter-Saum, welcher vor allem Arten
der Ackerunkrautgesellschaften und der Ruderalflora aufweist, entlang der
Mauer auch einige verwilderte Gartenstauden.

Besonders geschützte Pflanzenarten wurden nicht gefunden



2 .6. Tierwelt

t)ber die Tierwelt lagen keine Daten vor. Mit dem Vorkommen besonders sel
tener oder geschützter Tierarten ist jedoch aufgrund der vorhandenen Bio
top- und Vegetationsstrukturen nicht zu rechnen.

2.7. Landschafts- und Ortsbild

Von der K 8 aus kommend, erreicht man das Planungsgeblet am besten über
die Zufahrt zum Friedhof. Diese wird gleichzeitig als Wirtschaftsweg ge-
nutzt und führt, den Friedhof linker Hand passierend, zum geplanten Bau-
geb i et . 0
Von dem an der Nordgrenze des Planungsgebietes verlaufenden, etwas höher-
gelegenen Wirtschaftsweg ist die ca. 3 ha große, rechteckige Fläche sehr
gut zu überschauen. Auch aus größerer Entfernung ist eine hohe Einsehbar-
keit gegeben.

Von dem Weg aus gleitet der Blick über dje regelmäßigen Reihen der Reb
stöcke, welche alle in Nord-Süd-Richtung verlaufen, hinweg zu den Orts
rändern, welche Im Westen, Süden und Osten den Untersuchungsraum be
grenzen .

Im Süden schließt eine ca. 2m hohe Mauer, teils verputzt, teils aus
sichtbaren Buntsandsteinbrocken bestehend, den alten Ortskern Gönnheims

ab. Das Ortsbild wird hier von der die Mauer überragenden Dächerland-
schaft geprägt, welche sich zum größtenteil aus alten, aber auch aus
neu-, an- oder umgebauten Häusern zusa.mmensetzt. Auffallend Ist, daß so
gut wie kein Grün aus den Höfen und Gärten dieser Häuser über die Mauer
ragt

0

Im Osten des Planungsgebletes schließt eine Neubausledlung an. Dje Giebel
ihrer Randbebauung sind überwiegend zur Untersuchungsfläche hin ausge-
richtet. Hier bilden die Hausgärten mit ähren mehr oder weniger dichten
Hecken, bestehend aus Zlergehölzen mit einem hohen Anteil an Konlferen
sowie unterschjedljch gestalteten Zäunen, den heutigen Ortsrand.

Im Westen begrenzen eln größerer Wirtschaftsgarten sowie ebenfalls mit
Hecken aus Zlergehölzen abschließende Hausgärten die Untersuchungsfläche.



2.8. Erholung

Die beiden an der Nord- bzw. Südgrenze des Planungsgebjetes gelegenen
Wirtschaftswege stellen fußläufige Verbindungen zwischen älteren Ortstei-
len, einschließlich dem Friedhof und dem Neubaugebiet, dar und bieten da-
mit gute Vorraussetzungen für eine ortsgebundene Naherholung. Eine dar-
über hinausgehende Bedeutung des Planungsgebietes für die Erholung {st
aufgrund seiner" Intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nicht zu erwar-
ten

2 . 9. Schutzstatus

Das Planungsgebiet unterliegt derzeit keinem besonderen Schutzstatus

2.10. Vorbelastungen

Die wesentlichen Belastungen gehen Im Planungsgebiet von der Landwirt-
schaft aus. Die gerade Im Weinbau im allgemeinen hohen Einträge von Dün-
ger und Pestiziden in den Boden stellen in Verbindung mit der überwiegend
hohen Wasserdurchlässjgkeit der Böden eine mögliche Gefährdung des Grund-
wassers dar

Demgegenüber steht die negative Wasserbilanz während der Vegetationsperi-
ode, die eine Grundwasserneubildung in diesem Zeitraum nur ausnahmsweise
zuläßt. Ejn Nitrateintrag in das Grundwasser während der Herbst- und Win-
termonate ist jedoch nicht auszuschließen.

Eine starke Belastung stellt die Landwirtschaft auch für Flora und Fauna
dar. Dle erkennbare Artenarmut und eine von Gehölzen weitgehend ausge-
räumte Landschaft im Planungsgebiet sind deren Folge



3 Bewertung der Landschaftspotentiale

Um den Zustand von Natur und Landschaft und deren voraussichtliche Ent-
wicklung zu bewerten, ist zunächst eine Analyse der vorhandenen Land-
schaftsfunktlonen (in Bezug auf die Ziele nach Abschnitt 1.2.) erfor
derlich. Diese können von den vorhandenen Landschaftsfaktoren abgeleitet
werden. Eine direkte Zuordnung der einzelnen Funktionen zu einem bestimm-
ten Landschaftsfaktor ist jedoch nicht möglich, da die meisten Land-
schaftsfunktionen von mehreren Landschaftsfaktoren abhängen und anderer-
seits auch einzelne Landschaftsfaktoren mehrere Landschaftsfunktjonen be-

d nfl ussen .

Einen Einblick in die komplexen Zusammenhänge gibt umsejtige Tabelle

('')



Tab. l Einflußfaktoren für den Zustand der Landschaftsfunktionen

Landschaftsfunkt i on Landschaftsfaktor

Blotoppotential Boden, KI {ma, Wasser, Rel ief

(Pflanzenbedeckung)

Boden, Pflanzenbedeckung

Boden, geologischen Untergrund

Boden, Wasser, KI ima, Rel ief

Boden, K] ima , Re] ief

Wasserspeicher

Wasserfl Iter

Grundwasserneubi Idung

Landw i rtschaft l i cheß

Ertragspotent i a l

Kaltluftentstehung

Ka it l uftabfl uß

Geländeklima, Pflanzenbedeckung

Geländekl Ima , Rel ief,
Pflanzenbedeckung

KI Ima, Siedlungsstruktur,
Pflanzenbedeckung

KI ima, Pflanzenbedeckung

AI l e Standortfaktoren

Fr l sch l uftzufuhr

Staube l ndunq

Artenv ] e Ifa l t von
Pfl anzen und Tieren

Eros ionsschutz

l mm i s s l on s schutz

KI imatische Ausgleichs
Wirkung

Landschaftsästhetik ,
Erholungspotentlal

Pflanzenbedeckung, Boden

Pflanzenbedeckung, KI Ima

Pflanzenbedeckung, KI ima

Pflanzenbedeckung, Rel lef,
Siedlungsgeschlchte



Die einzelnen Landschaftsfunktionen stehen miteinander .in komplexen Wech-

selbeziehungen und bilden entsprechend ihrer Intaktheit ein den Zielen
unter 1.2. mehr oder weniger entsprechendes Ökosystem. Bei einer Bewer

tung massen die planungsrelevanten Landschaftsfunktjonen und Ihre Wech-
selbeziehungen analysiert, prognostiziert und beurteilt werden.

3.1 Analyse und Bewertung des Zustands und der voraussichtlichen
Entwicklung (ohne Eingriff) von llaturhaushalt und Landschafts
bild

Es muß vorweg darauf hingewiesen werden, daß die hier getroffenen Aussa-
gen nicht anhand von Einzelbeobachtungen und -messungen bestätigt werden
konnten, da dies den Rahmen des Arbeitsauftrages gesprengt hätte. Da lei-
der auch die vorliegenden Daten über den genauen Zustand der Landschafts-
faktoren sehr lückenhaft sind, können nur Aussagen mit Wahrscheinlich-
keits-charakter getroffen werden .

0

Eine Bewertung ist aufgrund dieser Analyse dennoch zulässig, da sie als
Grund-lage einer Beurteilung eines sehr schwerwiegenden Eingriffs (Bebau-
ung) dient, der mit krassen Veränderungen für die einzelnen Landschafts-
funkt i ollen verbunden l st .

Im Folgenden werden die Landschaftsfunktionen näher untersucht, die für
die Zustandsbewertung von wesentlicher Bedeutung sind.

B l otooootent ial (
Unvergiftete, unversiegelte Böden bieten immer zahlreichen Tier- und
Pflanzenarten Lebensraum. Je nach Standortbedingungen (Boden, Klima, Was-

ser, Rel ief) handelt es sich um

a) durch die intensive Nutzung unserer Kulturlandschaft in ihrem Bestand
gefährdete Lebensräume ,

b) Extremstandorten, dle keiner Nutzung unterliegen oder
c) um sehr häufig anzutreffende Biotope mit {n der Regel auch häufig vor-

kommenden Tier- und Pflanzenarten.
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Das Planungsgeblet ist wegen seiner gemäßigten Standortbedingungen unter
c) einzuordnen. Es ist damit für heute in ihrem Bestand gefährdete Arten
der einheimischen Flora und Fauna von relativ geringer Bedeutung ist.

yasserspeicher/ Wasserfllter/ Grundwasserneubildunci

Der Boden im Untersuchungsgebiet ist in der Lage, große Niederschlagsmen-
gen aufzunehmen. Bei dem relativ geringen Geländegefälle ist daher mit
nur einem kleinen Oberflächenabfluß zu rechnen; dementsprechend gering
Ist auch die aus diesem Bereich stammende, bel. Starkregen den Vorfluter
(Schwabenbach) belastende Wassermenge

Durch die während der Vegetationsperiode negative Wasserbilanz der Fläche
ist ihr Beitrag zur Grundwasserneubjldung relativ klein. In den Winter-
monaten kann bei starken Niederschlägen dennoch ein Teil des Nieder-
schlags-wassers in den Untergrund versickern und führt dann wegen des
relativ schlechten Filtervermögens des Bodens in Bezug auf gelöste Stoffe
zu einem Schadstoffeintrag in das Grundwasser (Nitrat, Pestizide).

Die starke Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt des Eintrags dieser Stoffe
in den Boden und dem ihres Erscheinens im Grundwasser führt in der Regel
dazu, daß selbst bei sofortiger Nutzungsaufgabe bzw. -extensivierung noch
einige Jahre mit einem Schadstoffelntrag in das Grundwasser gerechnet
werden muß .

Inwieweit eine Grundwassergefährdung bereits vorliegt, konnte den vorhan-
denen Daten nicht entnommen werden. Da die Untersuchungsfläche jedoch
nicht in einem Wasserschutzgebiet liegt und außerdem relativ klein ist,
dürfte Ihr Einfluß auf die aktuelle Trinkwassersituation eher gering
sein

Landwirtschaftl iches Ertraasootential

Sowohl die im Planungsgebiet vorkommenden Böden als auch das vorhandene
Relief und das milde Klima zeichnen den Untersuchungsraum als ein für die
landwlrtschaftljche Nutzung seht" wertvollen Bereich aus. Die Bedeutung
dieses Ertragspotentials für dle Lebensmittelerzeugung scheint durch dje
gegenwärtige Uberproduktion {n der europäischen Landwirtschaft und der
Möglichkeit, durch Düngerzugaben auf von Natur aus schlechteren Böden
noch gute Erträge herauszuholen, heute relativ gering. Langfristig werden
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aber z.B. bei einer allgemeinen Umstellung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion auf naturverträglichere Anbauverfahren möglicherweise gerade
diese von Natur aus ertragreichen Böden wieder existentielle Bedeutung
erl angen .

Kaltluftentstehuna/ Kaltluftabfluß

Dje Untersuchungsfläche ist gleichzeitig Kaltluftentstehungs- und Abfluß-
gebiet. Die kühleren Luftmassen fließen mit Gefällerichtung nach SO ab,
wo sie an der Grenze des Planungsgebietes {m Süden auf die ca. 2m hohe

Buntsandsteinmauer und im Osten auf eine weitgehend lückenlos verlaufende
Gehölzreihe tr'effen, welche die Hausgärten zur freien Landschaft hin be-
grenzen. In diesem Bereich {st deshalb mit einem Aufstau der Kaltluft zu
rechnenl

0

Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren

Die Obstbäume entlang der Mauer haben wegen ihrer Blilte eine Bedeutung
für Fluginsekten. Durch die Nähe zu den intensiv genutzten Welnbauflächen
und die damit verbundene Pestizidbehandlung {st dieser Zusammenhang im
Planungsgebiet derzeit irrelevant.

Auch die kleingärtnerisch genutzten Flächen bieten aufgrund ihrer über-
wiegend intensiven Nutzung, Ihrer geringen Größe und der direkten Nähe zu
den Wlngerten wenig Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten.

Die Artenvielfalt der einheimischen Flora und fauna ist derzeit, soweit
dies feststellbar war, gering.

0

Eros {onsschutz

Dle in Gefällerichtung angeordneten Reihen der Rebstöcke gewährleisten
einen sehr geringen Schutz vor Wassererosion. Da jedoch sowohl das Ge-
fälle, als auch die Erodierbarkelt der anstehenden Böden relativ gering
ist, kann von einer akuten Erosionsgefahr der Böden durch abflleßendes
Niederschlagswasser nicht ausgegangen werden.

12



Klimatische Ausalelchswjrkun

Durch die Prozesse der Wasserverdunstung am Tage und der -kondensatlon in
der Nacht übt die Fläche des Planungsgebietes eine lokalkllmatisch aus-
glei-chen-de Wirkung auf dle umgebende Bebauung aus und trägt zur Abküh-
lung bzw. Frlschluftproduktlon besonders an heißen Sommertagen bel. Bel
kleineren Ortschaften mit lockerer Bebaung und hohem Privatgartenanteil,
wie in Gönnheim der Fall, spielen diese Phänomene allerdings eine unter-
geordnete Rol le

Landschaftsästhet i k

Die Im Westen und Osten das Planungsgebiet begrenzenden Gehölze weisen
überwiegend das Artenspektrum heutiger Neubausiedlungen, wie sie im gan-
zen Land zu finden sind, auf, ohne direkten Bezug zum Ort oder zur umge-
benden Landschaft. Lediglich die alte Mauer {m Süden mjt der dahinterlie-
genden Dächerlandschaft läßt eindeutigen Ortsbezug erkennen, obwohl auch
schon hier durch An-, Um- und Neubauten eine Verfremdung der alten, ge-
wachsenen Strukturen anzutreffen ist.

3. 2 . Zusammenfassende Bewertung

Wesentliche Bedeutung hat im Planungsgeblet das landwirtschaftliche Er
tragspotential. Gleichzeitig stellt die intensive Welnbaunutzung eine
Belastung des Naturhaushaltes dar. Betroffen sind vor allem die Funktio-
nen Grundwasserneubildung und Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren

Als positiv für das Landschaftsbild zu bewerten ist dje in diesem Bereich
den nördlichen Ortsrand bildende alte Buntsandsteinmauer mit der dahinter
l legenden Dächerlandschaft .

3.3 Landespflegerische Zielvorstellungen für die Entwicklung der
Landschaftspotentiale und des Landschaftsbi Ides (ohne Ein-
griff)

Aus der Analyse und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft im
Planungsgeblet lassen sich folgende Zielvorstellungen aus landespfle-
gerjscher Sicht ableiten:
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Umstellung der landwirtschaftlichen Nutzung auf eine naturverträgliche
Form, welche ohne Gefährdung von Böden, Grundwasser und der Pflanzen-
und Tierwelt das landwirtschaftliche Ertragspotential zur Lebens-
mlttelerzeugung langfristig sichert.
Erhaltung, Nutzung und Ergänzung (durch Neuanpflanzung) der vorhan-
denen Obstbäume entlang der Mauer

Verbesserung der Ortsrandsituation {m Westen und Osten des Planungsge-
bietes durch die Anlage von Obstwiesen, Kleingärten und/oder Gehölz
streifen, welche einen allmählichen Übergang der Bebauung {n die freie
Landschaft gewährleistet.

Strukturierung der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch das Anlegen
von Feldgehölzen, Hecken entlang der Wirtschaftswege, Obstwiesen etc. (1
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4 Analyse und Bewertung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens
auf Naturhaushalt und Landschaftsbi Id

Durch die Nutzung des Planungsgebietes als allgemeines Wohngebiet werden
die vorhandenen Strukturen und Landschaftsfunktionen sowie das Land-
schaftsbild weitgehend verändert oder zerstört.

Am stärksten betroffen ist das landwirtschaftliche Ertragspotential, wel-
ches durch die geplante Bebauung unumkehrbar beejnträchtlgt wird. Da es
sich im Planungsgebiet um von Natur aus sehr ertragreiche Böden handelt,
welche auch bei einer wie unter 3.3. geforderten, naturverträglichen Be-
wirt-schaftungsform hohe Erträge erwarten lassen, ist der Verlust dieses
Ertragspotentials im Hinblick auf die langfristige Sicherung unserer
Lebensgrundlagen (siehe $1 LPfIG) als sehr gravierend zu bewerten.

Durch die Versiegelung eines großen Teiles des Planungsgebietes werden
auf den betroffenen Flächen auch die anderen Bodenfunktionen wle Wasser
speicherung, Wasserfilterung und Wasserdurchlässigkeit zur Anreicherung
des Grundwassers, irreversibel zerstört. Vor allem die durch dje allge-
mein fortschreitende Bodenversjegelung immer weiter zurück gehende Auf-
füllung des Grundwasserreservoirs mit Niederschlagswasser und die gleich-
zeitige Entnahme immer größerer Grundwassermengen zur Deckung unseres
steigenden Trinkwasserbedarfs führen in Ballungsgebieten schon heute,
langfristig aber auch im ländlichen Raum, zu großen Problemen.

Mit der Versiegelung des Bodens ist auch der Verlust an Lebensraum für
die Pflanzen- und Tierwelt verbunden. Einerseits ist der Artenreichtum
der einheimischen Flora und Fauna auch heute durch die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung der Fläche gering und könnte durch eine viel-
gestaltige Nutzung der neu entstehenden Grünanlage und der Hausgärten
durch-aus gesteigert werden, andererseits wird ein potentieller Lebens-
raum Irreversibel zerstört

/')

Die klimatischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind dagegen eher
gering. Eine sommerliche Überwärmung ist für die bebaute Ortslage wegen
des Anteiles an Hausgärten sowie der in Gönnheim noch reichlich vorhan-
denen innerörtlichen Freiflächen nicht zu erwarten. Die durch die ge-
plante Bebaung etwas verringerte Frjschluftzufuhr für den alten Ortskern
wird sich für die Bewohner kaum merkbar auswirken. Mlt vermehrten Kalt
luftstaus auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Umgebung muß

nicht gerechnet werden.
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5 Landespflegeri sche Zielvorstel lungen

In Hinblick auf eine Verwirklichung des Planungsvorhabens ergeben sich
für das Planungsgebiet folgende Zielvorstellungen bezüglich Vermeidung,
Ausgleich und Ersatz von zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes:

Ortsrandgestaltung am neu entstehenden nördlichen Ortsrand

Erhalt des Fußweges entlang der Mauer an der Südgrenze des Planungsge
bietes

Verwendung von einheimischen, standortgerechten Gehölzen {m Bereich
der öffentlichen Grünflächen und {n den privaten Hausgärten, sowie

Duldung von Wildkräutern und -gräsern

Rückhaltung und Versickerung des anfallenden Regenwassers Im Planungs
gebiet

0

6 Landespflegerische 14aBnahHen

Be{ der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde versucht, entsprechend $ 5
Abs.l LPfIG das Ausmaß des Eingriffs so weit wie möglich zu minimieren
und nicht vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Land-
schaftsbildes auszugleichen.

0
6.1 llaBnahi !n zur Ver'Meidung von Beeinträchtigungen

Durch die Verwendung stark wasserdurchlässlger Beläge auf allen zu befe-
stigenden Flächen (Straßen, Fußwege, Parkplätze) im öffentlichen Raum
kann das hier anfallende Regenwasser weitgehend in den Unterbau der Ver-
kehrsflächen eindringen und, soweit es nicht durch die zahlreichen Stra-
ßenbäume transpirlert wird, von dort aus in den Untergrund versickern und
so zur Grundwasserneublldung beitragen.

Das bel größeren Niederschlagserelgnissen anfallende Überschußwasser Im
Unterbau der Straßen wird durch ein entsprechend dlmensloniertes Draina-
gerohr gefasst und der Kanalisation zu geführt. Zum Schutz des darunter-
liegenden Erdreiches gegen Erosion ist ein Filterfließ erforderlich.
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Für das im Bereich der Hausgärten anfallende Niederschlagswasser aus der
Dachentwässerung wird eine Verwendungspflicht festgesetzt. Hierzu sind in
der Regel unterirdische, ggf. im Keller gelegene Speicher mit einem Volu-
men von mindestens 20, besser 50 1 je m2 Dachfläche zu installieren. Das
hier gesammelte Regenwasser kann als Brauchwasser oder zur Gartenbewässe-
r'ung genutzt werden. Der Uberlauf dieser Speicher ist an die Straßenent
wässerung anzuschließen. In der Nähe der im Süden gelegenen Grünanlage
kann das überschüssige Wasser auch in die dort angelegten Sickermulden
eingeleitet werden. In diesem Falle ist der oberlauf aus hygienischen
Gründe technisch so zu gestalten, daß kein Wasser aus den Speichern, son-
dern nur frisches Dachabwasser abgeschlagen wird.

Durch d i ese Maßnahmen wi rd

die Erhöhung des Oberflächenabflusses und damit die zusätzliche men-
genmäßige Belastung von Kläranlage und Vorfluter minimiert

die Vorraussetzung für eine Anreicherung des Grundwassers geschaffen

die zusätzliche Belastung des öffentlichen Trinkwassernetzes reduziert

Zur Umsetzung der Festsetzungen ist ggf. eine Änderung der örtlichen Ent-
wässerungssatzung sinnvoll, die eine Befreiung vom Anschlußzwang der
Dachabwässer ermögl icht.

6.2. AusgleichsmaBnahHen

Um einen Funktionsausgleich, wie er im Landespflegegesetz gefordert wird,
zu erreichen, muß u.a. das Landschaftsbild wiederhergestellt oder neu ge-
staltet werden. Zu diesem Zweck wird an der Nordgrenze des Planungsgebie-
tes eine mehrreihige Hecke als Abschluß des Baugebiets zu freien Land-
schaft angelegt. Die Hecke dient außerdem als Schutz der privaten
Hausgärten vor unerwünschtem Pestizldeintrag aus den angrenzenden
landwirtschaftl ich genutzten Flächen.

Zudem werden zahlreiche einheimische Bäume den öffentlichen Straßenraum
gliedern und für eine übergeordnete Struktur Innerhalb des im übrigen
durch die individuelle Gestaltung der Hausgärten geprägten Planungsgebie-
tes sorgen. Als Et'gänzung der Pflanzgebote im Straßenraum wird festge-
setzt, daß mindestens ejn Baum 2. Ordnung oder ein Obstbaum (Halb- oder
Hochstaimn) pro Hausgarten gepflanzt werden muß.
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Eine weitere Maßnahme zu Neugestaltung des Landschaftsbildes, aber auch
zur Schaffung neuen Lebensraumes für die einheimische Flora und Fauna,
ist die Anlage einer die Südgrenze des Planungsgebietes bildenden, öf-
fentlichen Grünfläche. Durch die Ausbildung von Sickermulden, die Auswei-
sung eines Spielplatzes für 6-12 jährige Kinder, sowie die Anlage von
fußwegen mit Ruhebänken bzw.-plätzen wird hier eine vielseitig gestaltete
freifläche mit teils intensiv, teils extensiv genutzten Bereichen entste-
hen, welche sowohl file die Bewohner Gönnhelms als auch für die einheimi-
sche Tier- und Pflanzenwelt eine Bereicherung darstellt. Als Ergänzung

zum Bebauungsplan ist für diesen Bereich ein großmaßstablicher Gestal-
tungsplan zu erarbeiten.

0
6.3. ErsatznaBnahaen

Ein Ausgleich des landwirtschaftlichen Ertragspotentjals sowie der übri-
gen Bodenfunktionen (Wasserspeicher, Wasserfi Iter, Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere), welche durch die Versiegelung Im Bereich der Gebäude und
die Befestigung der Verkehrsflächen verloren gehen, ist im Planungsgeblet
nicht möglich. Eln Funktionsausgleich an anderer Stelle ist, da keine
entsiegelbaren Flächen zur Verfügung stehen, allenfalls durch eine Exten-
sivjerung (bzw. Umwandlung in eine naturverträgliche Bewirtschaftungs-
form) anderer durch die landwirtschaft stark beanspruchten oder erosions-
gefährdeter Ackerflächen möglich. Hierdurch wird dje Nachhaltigkeit der
Ertragsfunktion verbessert, der Boden in seinen Funktionen reaktiviert
und als Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten wieder
zur Verfügung gesten it

Die von der Ortsgemeinde vorgeschlagenen flächen für Ersatzmaßnahmen sind
insofern grundsätzlich geeignet.

Die erste Fläche liegt nördlich des Planungsgebietes {m Bereich des
Sportplatzes (siehe tJbersichtslageplan aus FNP, M = 1:5000). Hier wird
an der West-, Nord- und Ostgrenze des nicht umzäunten Teils des
Sportplatzes (Bolzplatzes) eine mehrstufige Hecke gepflanzt. Auf der
noch relativ jungen Brachfläche östlich des umzäunten, neuen
Sportplatzes wird eine Steuobstwiese angelegt. Der Sportplatz, welcher
hier auch den Abschluß der bebauten Ortslage bildet, wird dadurch
besser in die Landschaft integriert. Es wird ein intakter Ortsrand
aufgebaut und neuer, wertvoller Lebensraum für einheimische Pflanzen
und Tiere geschaffen.
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Die zweite Fläche für Ersatzmaßnahmen liegt westlich der bebauten
Ortslage Gönnhelms am Schwabenbach, in direkter Nachbarschaft des Re-

genrückhaltebeckens "Mühläcker". Auch hier wird beabsichtigt, auf der
gesamten Fläche eine Streuobstwiese anzulegen. Von den in Ufernähe des
Schwabenbaches heute schon stehenden Obstbäumen (Viertel- oder Nied-

rigstänne) sollte lediglich ein besonders großer Kirschbaum erhalten
werden, da die Bäume zum einen sehr dicht stehen, z.T. überaltert sind
und zum anderen durch den niedrigen Astansatz dle Pflege der übrigen
f bäche erschweren würden .

Die dritte Fläche für Ersatzmaßnahmen liegt ebenfalls am Schwabenbach,
jedoch ca. 1,8 km östlich der bebauten Ortslage Gönnhelms (siehe
Übersichtslageplan der Ersatzmaßnahmen) in der Gemarkung "Kühweiher"
Auch hier wird die bestehende Ackerfläche in eine Streuobstwiese
umgewande it .

Auf eine Wiesenansaat sollte auf allen dreß Flächen nach Möglichkeit
verzichtet werden, um das Einbringen standortuntypischer Pflanzenarten zu
vermeiden. Wesentlich bessere Ergebnisse im Hinblick auf die optimale
Artenzusanlnensetzung bietet das Mulchen mit im Sommer gewonnenem Mähgut
von einer anderen Wiese auf vergleichbarem Standort.

Auf eine regelmäßige Pflege der Flächen ist unbedingt zu achten, um das
gewünschte Entwicklungspotential zu erreichen. Dle Wiese ist eln bis
zweimal pro Jahr, aber nicht vor dem 17. Juni (zum Schutz der Wiesenbrü-
ter) zu mähen; das Mähgut ist abzutransportieren. Dle Obstbäume sollten
nach dem Pflanzschnitt zunächst jährlich einen Erziehungsschnitt erhal-
ten. Nach ca. 6-8 Jahren ist der Aufbau der Krone abgeschlossen, das Aus-
richten und Zur(lckschneiden der Bäume kann jetzt in längeren Zeitabstän-
den, d.h. etwa alle 3-4 Jahre, erfolgen.

6.4 . Flächenuertbi lanzierung

Grundlage dieser Flächenwertbilanzierung ist der vorläufige Bewertungs
rahmen für Bjotoptypen der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz

Zweck der Bilanzierung ist, bei der Ermittlung der erforderlichen flä
chengrößen für Ersatzmaßnahmen einen allgemeingültigen Maßstab zu verwen
den, sofern hierfür keine anderen Anhaltspunkte zur Verfügung stehen.
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Der Bewertungsrahmen enthebt den Eingriffverursacher jedoch nicht, auf
der Grundlage einer sorgfältigen Analyse der beeinträchtigten Land-
schaftsfunktionen nach Möglichkeit genau diese auch auszugleichen.

Be{ der Bewertung des Ausgangszustandes ist von folgenden Flächen und

Wertkategorien auszugehen

Flächentyp Größe Wert- B iotoptypen
i ndex potential

Gartenland, Kleintjerhaltung
Brachfläche (jung)
Rebfläche
unbefestigter Weg
versiegelte Fläche

1397 qm
1193 qm

32612 qm
1188 qm
410 qm

+ 0,4
+ 0.5
+ 0.3
+ o.l
+ o,o

559
597

9784
119

0
Summe 36800 qm 11059

Die Planung beinhaltet folgende Flächen und Wertkategorjen

flächentyp Größe Wert-
index

BI otoptypen
potente a l

Wohnbauflächen (23560 m2)
davon 50% überbaubare

50% Gartenfläche
Verkehrsflächen Pflaster
Gehweg wassergeb. Decke
öffent l sche Grünfläche
Ortsrandeingrünung als
Öffentl sche Grünflächen
Kinderspielplätze
Aufwertung durch
69 Bäume im

fläche 1 1780 qm
1 1780 qm
7785 qm
613 qm

2992 qm
880 qm
330 qm
640 qm

+ o,o
+ 0,4
+ o,l
+ o.l
+ 0.5
+ 0,5
+ 0,4
+ 0,4

0
4712

779
61

1496
440
132
256

(Anger)
öffent 1 . Grünfläche

im Straßenraum
0

Straßenbäume
10 E { nhe stenStraßenraum ä + 690

Summe 36800 qm 8566

B i otoptypenpotent { al def { z i t 2493 E l nhe sten
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Ersatzinaßnahinen

l Umwandlung einer jungen Brache in eine Streuobstwiese Im Bereich des
Sportplatzes an der Nordgrenze Gönnheims.

Flächengröße: 2950 m:
Wertindex vor der Maßnahme: 0,4 auf der Brachfläche
Wertlndex nach der Maßnahme: 0,7
Zu erzaehlende Wertsteigerung: 885 Bewertungseinhejten

2 Anlegen einer dreireihigen, mehrstufigen Hecke an der Nord- und
Ostgrenze , sowie einer zweireihigen Hecke an der Westgrenze des alten
Sportplatzes .

Flächengröße: 992 m:
Wertlndex vor der Maßnahme: 0,3
Wertindex nach der Maßnahme: 0,6
Zu erzaehlende Wertsteigerung: 298 Bewertungselnheiten

3 Umwandlung einer Ackerfläche im Bereich des Schwabenbaches, westlich
der Ortslage Gönnheim, in eine Streuobstwiese

Flächengröße: 3000 m: abzüglich 700 m: für notwendige Ersatzflächen
des B-Planes "Sonnenbergstraße-Süd" = 2300 m:
Wertindex vor der Maßnahme: 0,3
Wertindex nach der Maßnahme: 0,7
Zu erzaehlende Wertsteigerung: 920 Bewertungseinheiten

4 Umwandlung einer nördlich des Schwabenbaches und ca. 1,8 km östlich
der bebauten Ortslage Gönnheims gelegenen Ackerfläche in eine
Steuobstw { ese .

Flächengröße: 1460 m:
Wertlndex vor der Maßnahme: 0,3
Wertindex nach der Maßnahme: 0,7
zu erzlelende Wertsteigerung: 572 Bewertungseinheiten

Sunne Maßnahmen 1 -4 7702 m2 entsprechend 2675 Bewertungselnhejten

Be{ Durchführung der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird auf
der Grundlage des Bewertungsrahmens der Bezirksregierung davon ausgegan-
gen, daß nach einem Entwicklungszeitraum von ca.lO Jahren das Defizit des
Biotoptypenpotentials, welches durch das Neubaugebiet "Bannzäune-West" in
Gönnheim entstehen wird, ausgeglichen ist.
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